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SCHLUSSPRÜFUNG 2017

BÜROASSISTENTIN UND BÜROASSISTENT

Diese Prüfungsaufgabe darf 2017 nicht im Unterricht verwendet werden. Der Kaufmännische Verband hat im Auftrag der Schweizerischen  
Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (SKKAB) das uneingeschränkte Recht, diese Aufgabe für Prüfungs- und  
Übungszwecke zu verwenden. Eine kommerzielle Verwendung bedarf der Bewilligung des Schweizerischen Dienstleistungszentrums  
Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SDBB). Inhaber des Urheberrechts sind die Kantone. ©
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Kriterien Punkte              Total 

Inhalt: 15 Punkte 1    2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Thema erfasst und konsequent behandelt                  / 3

Gehalt  

(Ausführlichkeit, Ideenreichtum,  

Differenzierung, Vertiefung, Veranschaulichung)                  / 10

Sachlich richtig                   / 2 

Aufbau: 10 Punkte 1    2   3 4 5 6 7 8 9 10  

Systematisch, klar, logisch                  / 4

Mindestlänge eingehalten (120–140 Wörter)                  / 2

Verknüpfungen und Überleitungen                  / 4

Sprache und Stil: 10 Punkte 1    2   3 4 5 6 7 8 9 10  

Klare, treffende Wortwahl                  / 3

Umfangreicher Wortschatz                  / 2

Gewandte Ausdrucksweise                  / 3

Angemessene Stilebene                  / 2

 

Korrektheit: 5 Punkte 1    2   3 4 5 

Formalsprachliche Ebene * 

(Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung)                  / 5

 

Total Punkte                  / 40 

* Punkteverteilung 

0–3 Fehler  =  5 Punkte

4–8 Fehler  =  4 Punkte

9–14 Fehler  =  3 Punkte

15–20 Fehler =  2 Punkte

21–26 Fehler  =  1 Punkt

mehr als 27 Fehler =  0 Punkte

Bemerkungen

Beurteilungsschema 
Die Beschreibung der Kriterien ist als Vorschlag zu verstehen.  
Verbindlich hingegen ist die Gewichtung.


